
Dritte Satzung zur Änderung der 
Satzung über Beiträge und Gebühren für besondere Dienstleistungen und die Benutzung 

der Einrichtungen der Universität zu Lübeck 
Vom 15. November 2019 

 

Tag der Bekanntmachung im NBl. HS MBWK Schl.-H.: 20.12.2019, S. 151 
Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der Universität zu Lübeck: 15.11.2019 
 
Aufgrund des § 41 des Hochschulgesetzes (HSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Februar 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 68), wird nach Beschlussfassung des Senats vom 13. November 2019 die folgende 
Satzung erlassen: 
 
Artikel 1 
 
Die Satzung über Beiträge und Gebühren für besondere Dienstleistungen und die Benutzung der 
Einrichtungen der Universität zu Lübeck vom 21. Dezember 2015 (NBl. HS MSGWG Schl.-H. 2016 
S. 9), zuletzt geändert durch Satzung vom 24. Januar 2019 (NBl. HS MBWK Schl.-H. S. 7), wird wie folgt 
geändert: 
 

Die Anlage 1 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 
1. In Nummer 1 werden nach dem Wort „Studierende“ die Wörter „und Promovierende“ 

eingefügt. 
 
2. Unter „Anmerkung“ wird folgender Satz 1 eingefügt: 
 

„Die Gebühr nach Nummer 1 fällt nicht an, soweit Promovierende unmittelbar vor 
der Einschreibung an der Universität zu Lübeck bereits als Studierende 
eingeschrieben waren.“ 

 
3. Unter „Anmerkung“ werden in Satz 2 nach dem Wort „Bescheinigungen“ die Wörter 

„der Universität zu Lübeck“ eingefügt. 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Lübeck, den 15. November 2019 
 
 
 
Prof. Dr. Gabriele Gillessen-Kaesbach 
Präsidentin der Universität zu Lübeck 


